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MIT DEN ORTSTEILEN: NR: 02/2019
FREITAG, 15. FEBRUAR 2019

AMTSBLATT
DER STADT TANNA

AUS DEM INHALT:

TERMINE:

Das nächste Amtsblatt 
erscheint am: 15.03.2019

Der Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe ist am: 
05.03.2019

KONTAKT:

Stadtverwaltung Tanna
Markt 1
07922 Tanna

Telefon: 036646 2808 - 0
Telefax: 036646 2808 - 28
E-Mail: rathaus@stadt-tanna.de

Öffnungszeiten:
Di 09:00 - 12:00 Uhr
 14:00 - 18:00 Uhr
Do 09:00 - 12:00 Uhr
 14:00 - 17:00 Uhr
Fr 09:00 - 12:00 Uhr
Sa 09:00 - 11:00 Uhr

Amtlicher Teil:
•  Beschlüsse Bauausschuss  

vom 24.01.19
•  Beschlüsse Stadtratssitzung  

vom 31.01.19
•  Lärmaktionsplanung Stadt Tanna
•  Bekanntmachung Thür. Forstamt 

Schleiz öffentliche Auslegung  
Fachbeitrag Wald, Inventur  
Verbiss- u. Schälschaden und 
Veranstaltungen Revier Tanna

•  Bekanntmachung Thür. Landesver-
waltungsamtes Referat Abwasser

•  Forstliches Gutachten 2019 SOK

Nichtamtlicher Teil:
•  Mitt. Bundesnetzagentur  

Trassenkorridore
•  nicht erfolgte Fäkalschlamm- 

entsorgung 2018
•  Fäkalschlammentsorgung 2019
•  Jahreshauptversammlung Jagd- 

genossenschaft Blintendorf
•  Partnerschaft für Demokratie  

SOK Antragstellung 2019
•  Kursangebot VHS
•  Frühstückstreffen für Frauen  

am Abend
•  Dorf- u. Museumsfest Rothenacker 

Vorankündigung
•  Partyscheune 74 Hirschberg
•  Fasching in Tanna und Unterkoskau
•  Jugendfeuerwehr Weihnachtsfeier 

Deluxe
•  Autorenaufruf Jahrbuch SOK 2020
•  Projektaufruf Kleinprojekte -Leben-

dige Dörfer und Städte-

FSK: ab 12 Jahre 

Herzliche Einladung zum 

Film Abend  
Im Angesicht meiner Feinde 

Nach der wahren Begebenheit  
in den 40er- und 50er Jahren in Rumänien 

 
Nicoletta ist unschuldige 

Gefangene eines 
Arbeitslagers. Dort findet 

sie das Licht, das zur 
Freiheit führt:  
Jesus Christus.  

Und sie entscheidet,  
nicht aufzugeben... Ein tief 

bewegender Spielfilm,  
der zu Nachfolge und 

Gottvertrauen ermutigt.  
 

Freitag, den 15.3.19 
Im Evangelischen Gemeindezentrum Tanna 

Beginn: 19.00 Uhr 

Dauer: 86 Minuten 

Eintritt frei! Es lädt ein: Ev. Luth. Kirchengemeinde 
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dienstags in der Zeit von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr
im Bürgerbüro der Stadt Tanna

für Anfragen der Einwohner zur Verfügung.
Kontakt:
Denny Thiele
Talsperrenstraße 32, OT Planschwitz
08606 Oelsnitz
Tel.: 0361/573913166
Fax: 0361/571913166
Mobil: 0172/3480337
E-Mail: denny.thiele@forst.thueringen.de

Ansprechpartner für das Revier Gefell zuständig für die Gemar-
kungen Seubtendorf und Künsdorf ist Herr Revierförster Tho-
mas Wagner.
Sprechzeiten führt Herr Wagner immer
dienstags von 16.00 bis 18.00 Uhr
in der Revierförsterei Tanna, Bahnhofstr. 47b
durch.
Kontakt:
Thomas Wagner
Bahnhofstr. 47b
07922 Tanna
Tel.: 036646/28043
Handy: 0172/3480336

Ansprechpartner für das Revier Gräfenwarth zuständig für die 
Gemarkungen Schilbach und Zollgrün ist Herr Revierförster 
Andreas Bähr.
Sprechzeiten führt Herr Bähr
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat von 16.00 bis 18.00 Uhr
im Forstamt Schleiz, Heinrichsruh 10
durch.
Kontakt:
Andreas Bähr
Raila Nr. 4
07929 Saalburg-Ebersdorf
Tel.: 036647/22590
Handy: 0172/3480338

Öffnungszeiten  
der Kontaktbereichsbeamten in Tanna

Kontaktbereichsbeamte PHM Fröhlich und PHM Bahr

Für die Belange der Bürger stehen sie zu folgenden Sprechzei-
ten zur Verfügung:

Rathaus Tanna
Donnerstag

15:00 - 17:00 Uhr

Telefon: 036646/28329
Rathaus Gefell   Dienstag 13.30 - 15.30 Uhr
Rathaus Hirschberg   Dienstag 16.00 - 18.00 Uhr
Bei Bedarf sind die Beamten telefonisch über die Polizeiinspek-
tion Saale-Orla unter der Nummer 03663/4310 oder per Handy 
0173 - 38 68 445 erreichbar.

Öffnungszeiten  
Ast- und Grünschnittannahme
Platzbetreiber: Agrarunternehmen Heiko Mergner im Auftrag des 
ZASO - Pößneck
Montag:   8.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag:   8.00 - 18.00 Uhr
Freitag:   8.00 - 18.00 Uhr
Samstag:   8.00 - 16.00 Uhr
Abgeladen werden dürfen ausschließlich Äste, Astschnitt und 
Grasschnitt.
Alles andere wird als illegal entsorgter Müll zur Anzeige nach 
Umweltrecht gebracht.
Bei Rückfragen:
Heiko Mergner - 0173/5727688
Andreas Lanitz - 0175/5980477
gez. Heiko Mergner

Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Tanna
Wir sind unter folgenden Rufnummern für Sie erreichbar:
Vorwahl  ......................................................................... 03 66 46
Zentrale  ........................................................................ 28 08 - 0
Fax  .............................................................................. 28 08 - 28
E-Mail  ................................................... rathaus@stadt-tanna.de
Web .............................................................  www.stadt-tanna.de

Hauptamt / stellvertretende Kämmerin
Frau Rauh
rauh@stadt-tanna.de  .................................................. 28 08 - 33

Leiter Bürgerbüro / Ordnungsamt
Herr Groth
groth@stadt-tanna.de  ................................................. 28 08 - 52

Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt / Standesamt
Frau Jordan
jordan@stadt-tanna.de  ....................................... 28 08 - 11 + 13

Bürgerbüro/Einwohnermeldeamt
Frau Pozorski-Schatz
pozorski-schatz@stadt-tanna.de  ................................ 28 08 - 51

Ordnungsamt
Frau Rösch
roesch@stadt-tanna.de  .............................................. 28 08 - 29

Mobil:  ............................................................01 51 / 14 60 86 88

Bauamt
Herr Friedel
friedel@stadt-tanna.de  ............................................... 28 08 - 25

.........................................................................01 60 / 5 86 60 50
Bauamt / Wohnungswesen
Frau Pötter
poetter@stadt-tanna.de  .............................................. 28 08 - 20

Liegenschaften
Frau Stöckel
stoeckel@stadt-tanna.de  ............................................ 28 08 - 41

Kämmerin
Frau Friedel
tina.friedel@stadt-tanna.de  ........................................ 28 08 - 23

Steuern
Frau Stiede
stiede@stadt-tanna.de  ............................................... 28 08 - 34

Leiterin Kasse
Frau Müller
mueller@stadt-tanna.de  ............................................. 28 08 - 32

Vorzimmer Bürgermeister
Frau Paul
paul@stadt-tanna.de  .................................................. 28 08 - 53

Bürgermeister
Marco Seidel
seidel@stadt-tanna.de  ...................................01 75 / 5 48 66 10

Bauhof
Ralf Gerbert
gerbert@stadt-tanna.de  ...............................01 51 / 14 60 86 80

Archiv
Frau Groh
groh@stadt-tanna.de  .................................................. 28 08 - 27

Sprechstunde des Forstamtes Schleiz im 
Rathaus Tanna
Herr Denny Thiele, Revierleiter des Forstrevieres Tanna (zustän-
dig für die Gemarkungen:
Frankendorf, Mielesdorf; Oberkoskau; Rothenacker; Spiel-
mes; Stelzen, Tanna, Unterkoskau
und Willersdorf steht immer
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Beschluss-Nr. 19/39/03

Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt dies Haushaltsplanung 
2019 für die Betriebskosten des DRK Kreisverband Saale-Orla 
e.V. für die Betreibung der Kindertagesstätte „Tannaer Zwergen-
land“
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die hierfür erforderlichen Ver-
fahrensschritte einzuleiten.
stimmberechtigt: .......................................................................15
Ja: .............................................................................................13
Nein: ...........................................................................................1
Enthaltung:..................................................................................1

Beschluss-Nr. 19/39/04

Der Stadtrat der Stadt Tanna erteilt das gemeindliche Einverneh-
men für die Erhöhung der Elternbeiträge gem. Beschluss 2018-
049 vom 07.12.2018 vom DRK zum 01.02.2019.
Es ist darauf zu achten, dass bei der nächsten Überarbeitung 
des Vertrages zur Betreibung der Kindertageseinrichtung „Tan-
naer Zwergenland“ durch den DRK entsprechende Festlegun-
gen bzgl. Zustellfristen getroffen werden.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die hierfür erforderlichen Ver-
fahrensschritte einzuleiten.
stimmberechtigt: .......................................................................15
Ja: .............................................................................................10
Nein: ...........................................................................................2
Enthaltung:..................................................................................3

Beschluss-Nr. 19/39/05

Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt die vorliegende Haus-
haltsplanung 2019 der Betriebskosten der Volkssolidarität Ober-
land e.V. für die Betreibung der Kindertagesstätte Zollgrün mit 
voraussichtlichem Personalbedarf in Höhe von 3,51683 VbE.
Die Haushaltsplanung ist Anlage dieses Beschlusses.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die hierfür erforderlichen Ver-
fahrensschritte einzuleiten.
stimmberechtigt: .......................................................................15
Ja: .............................................................................................15

Beschluss-Nr. 19/39/06

Der Stadtrat der Stadt Tanna beschließt gegen den Kreisumla-
gebescheid des Jahres 2018 Widerspruch einzulegen und ggf. 
gegen diesen zu klagen. Das Widerspruchsverfahren wird durch 
die DOMBERT RECHTSANWÄLTE Part mbB durchgeführt wer-
den. Es ist mit Ausgaben in Höhe von 6.063 € (zzgl. MwSt und 
etwaiger Auslagen) zu rechnen.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die hierfür erforderlichen Ver-
fahrensschritte einzuleiten.
stimmberechtigt: .......................................................................15
Ja: .............................................................................................14
Nein: ...........................................................................................1

Beschluss-Nr. 19/39/07

Der Stadtrat der Stadt Tanna bestellt Herrn Michael Groth zum 
Wahlleiter und Frau Sylvia Stöckel zur stellvertretenden Wahllei-
terin für die Kommunalwahlen am 26.05.2019.
Der Bürgermeister wird ermächtigt, die hierfür erforderlichen Ver-
fahrensschritte einzuleiten.
stimmberechtigt: .......................................................................15
Ja: .............................................................................................15

Beschluss-Nr. 19/39/08

Der Stadtrat der Stadt Tanna hat den Mahnbescheid von BEN-
NERT GmbH Betrieb für Bauwerkssicherung zur Kenntnis ge-
nommen und beauftragt den Bürgermeister mit der Abwehr der 
angemeldeten Ansprüche.Der Bürgermeister wird ermächtigt, 
die hierfür erforderlichen Verfahrensschritte einzuleiten.

stimmberechtigt: .......................................................................15
Ja: .............................................................................................15
Wird in Beschlüssen auf Anlagen Bezug genommen, so können 
diese bei der Stadt Tanna – Sekretariat (Zimmer 2.02) – Markt 1, 
07922 Tanna, während der Dienststunden

Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr.
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr

Beschlüsse der 25. Sitzung  
des Ausschusses für Bau, Entwicklung und 
Umwelt Tanna am 24.01.2019
öffentlicher Teil

Beschluss-Nr. 19/25/01

Antrag auf Vorbescheid
Gebiet: Ortsteil Mielesdorf / Innenbereich nach § 34 BauGB / 
Lage: Gemarkung Mielesdorf, Flur 1, Flurstück 381/4 / Bauvor-
haben: Bau einer Halle zur Unterstellung von Fahrzeugen und 
Geräten zur Bewirtschaftung von Wald und Grundstück
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird erteilt. 
/ Der Bürgermeister wird ermächtigt, die hierfür erforderlichen 
Verfahrensschritte einzuleiten.
stimmberechtigt ......................................................................... 7
Ja .............................................................................................. 7

Beschluss-Nr. 19/25/02

Antrag auf Baugenehmigung / vereinfachtes Baugenehmigungs-
verfahren nach § 62 ThürBO
Gebiet: Ortsteil Schilbach / Innenbereich nach § 34 BauGB / 
Lage: Gemarkung Schilbach, Flur 1, Flurstück 61/1 / Bauvorha-
ben: Umbau einer Scheune im Erdgeschoss zum Laufstall für 
Pferde
Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB wird erteilt. 
/ Der Bürgermeister wird ermächtigt, die hierfür erforderlichen 
Verfahrensschritte einzuleiten.
stimmberechtigt ........................................................................7
Ja ................................................................................................7

Beschluss-Nr. 19/25/03

Das Protokoll des öffentlichen Teils der Sitzung vom 25.09.2018 
wird genehmigt.
stimmberechtigt ..........................................................................7
Ja ................................................................................................4
Enthaltung ..................................................................................3

Wird in Beschlüssen auf Anlagen Bezug genommen, so können 
diese bei der Stadt Tanna – Sekretariat (Zimmer 2.02) – Markt 1, 
07922 Tanna, während der Dienststunden
Dienstag 9.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr.
Donnerstag 9.00 - 12.00 Uhr / 14.00 - 17.00 Uhr
Freitag 9.00 - 12.00 Uhr
und außerhalb der Dienststunden nach terminlicher Vereinba-
rung eingesehen werden.
gez.
Lutz Kätzel
Ausschussvorsitzender
31.01.2019

Beschlüsse der 39. Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Tanna am 31.01.2019
öffentlicher Teil

Beschluss-Nr. 19/39/01

Das Protokoll des öffentlichen Teils der Sitzung vom 12.12.2018 
wird genehmigt.
stimmberechtigt: .......................................................................15
Ja: .............................................................................................15

Beschluss-Nr. 19/39/02

Der Stadtrat der Stadt Tanna erteilt das gemeindliche Einverneh-
men für die Erhöhung der Verpflegungspauschale.Der Bürger-
meister wird ermächtigt, die hierfür erforderlichen Verfahrens-
schritte einzuleiten.
stimmberechtigt: .......................................................................15
Ja: .............................................................................................12
Nein: ...........................................................................................1
Enthaltung:..................................................................................2
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Datum Gemarkung Veranstaltungsort Uhrzeit
19.03.19 Frankendorf 

Mielesdorf
Tanna
Willersdorf

Tanna - Frankendorf
„Landgasthof Strosche“

19.00 Uhr

21.03.19 Oberkoskau 
Unterkoskau

Unterkoskau 
„Kindergarten “

19.00 Uhr

Lärmaktionsplanung Stadt Tanna
Umsetzung der Richtlinie 2002/49EG über die Bewertung und 
Bekämpfung von Umgebungslärm in Thüringen.
Grundlage der Lärmaktionsplanung bilden die Umgebungslärm-
richtlinie ( Richtlinie 2002/49EG) und die Vorgaben des §47 d 
BimSchG.
Lärmkartierung
Die thüringenweite Lärmkartierung für den Straßenverkehrslärm 
an Hauptverkehrsstraßen wurde durch die Thüringer Landesan-
stalt für Umwelt und Geologie (TLUG) Jena nach § 47c Abs. 1 
BimSchG durchgeführt.
Die Lärmkartierungsergebnisse für Tanna können im Internet 
unter

www. tlug-jena/kartendienste
oder in der Stadtverwaltung Tanna im Bauamt bei Frau Pötter 
/ Herr Friedel, zu den bekannten Öffnungszeiten, eingesehen 
werden.
P.Pötter
MA Bauamt Stadt Tanna

Bekanntmachung
Veröffentlichung der Zeitpläne und Arbeitsprogramme für 
die Überprüfung und Aktualisierung der Bewirtschaftungs-
pläne in den Flussgebietseinheiten Elbe, Weser und Rhein 
sowie der Angaben zu den vorgesehenen Maßnahmen zur 
Information und Anhörung der Öffentlichkeit gemäß § 83 
Abs. 4 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. S. 
2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. 
Juli 2017 (BGBl. I S. 2771)
Auf der Grundlage des § 83 Abs. 4 WHG i. V. m. § 33 Thüringer 
Wassergesetz (ThürWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 18. August 2009 (GVBl. S. 648) gibt das Thüringer Lan-
desverwaltungsamt, im Auftrag des Thüringer Ministeriums für 
Umwelt, Energie und Naturschutz, als dem für Wasserwirtschaft 
zuständigen Ministerium, die Veröffentlichung der Zeitpläne und 
Arbeitsprogramme für die Überprüfung und Aktualisierung der 
Bewirtschaftungspläne in den Flussgebietseinheiten Elbe, Weser 
und Rhein sowie die Angaben zu den vorgesehenen Maßnah-
men zur Information und Anhörung der Öffentlichkeit bekannt.
Die Veröffentlichung der Anhörungsdokumente erfolgt ab dem 
17.12.2018 auf den Internetseiten des Thüringer Ministeriums 
für Umwelt, Energie und Naturschutz unter

www.flussgebiete.thueringen.de
sowie auf den Internetseiten des Thüringer Landesverwaltungs-
amtes unter

www.thueringen.de/wrrl.
Weiterhin liegen die Anhörungsdokumente in der Zeit vom

17.12.2018 bis einschließlich 24.06.2019
in den nachfolgend genannten Dienststellen während der jeweils 
zugehörigen Dienstzeiten zur Einsicht aus:

Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat 450 (Abwasser)
Haus 2, Zimmer 1206/07
Jorge-Semprún-Platz 4
99423 Weimar

Montag bis Donnerstag 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
und 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Freitag 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie
Göschwitzer Straße 41
07745 Jena

und außerhalb der Dienststunden nach terminlicher Vereinba-
rung eingesehen werden.
gez.
Marco Seidel
Bürgermeister
05.02.2019

Forstliches Gutachten 2019 in den Kreisen 
Saale-Orla und Saalfeld-Rudolstadt

Bereich Thüringer Forstamt Schleiz

Von März bis April 2019 wird bereits zum fünften Mal eine In-
ventur der Verbiss- und Schälschäden in den Kreisen Saale-Orla 
und Saalfeld-Rudolstadt durchgeführt.
Die Grundeigentümer und Jagdausübungsberechtigten kön-
nen sich ab Ende Februar beim zuständigen Aufnahmetrupp un-
ter der Tel.-Nr. 03663/4899921 informieren, wann die Aufnahmen 
in ihrem Bereich geplant sind und ihren Wunsch zur Teilnahme 
mitteilen. Eine Teilnahme von Grundeigentümern und Jagdaus-
übungsberechtigten bei den Außenaufnahmen ist möglich und 
ausdrücklich erwünscht.
Die forstlichen Gutachten, deren Grundlage die Ergebnisse der 
Verbiss- und Schälinventur ist, sind eine der Voraussetzungen 
für die neue Abschussplanperiode 2020/2023. Sie werden je-
weils für einen Thüringer Landkreis erstellt und voraussichtlich 
im Herbst 2019 vorliegen.
Nach § 32 des Thüringer Jagdgesetzes hat die Untere Forstbe-
hörde die Aufgabe alle drei Jahre forstliche Gutachten zu erstel-
len, welche von der Unteren Jagdbehörde vor deren Bestätigung 
der Abschusspläne zu berücksichtigen sind.
Mit Hilfe dieser Gutachten soll der Einfluss des wiederkäuenden 
Schalenwildes (Rot-, Dam-, Muffel- und Rehwild) auf die derzeiti-
ge aber auch perspektivische Baumartenentwicklung dargestellt 
werden. Das Inventurverfahren wurde 2007 durch die Oberste 
Jagdbehörde in Abstimmung mit den Verbänden konzipiert und 
ist unverändert geblieben, um die Wildschadenssituation chrono-
logisch dokumentieren zu können.
Die Verbiss- und Schälinventur erfolgt als eine Stichprobeninven-
tur mit einem Raster von 150 ha auf allen Waldflächen im Frei-
staat Thüringen. Landes-, Eigen- und Gemeinschaftsjagdbezirke 
werden einheitlich betrachtet. Auf jeweils einer Fläche im Raster-
quadranten von 150 ha wird eine Aufnahme der Naturverjüngung 
der Waldbäume nach einem Traktverfahren durchgeführt und auf 
einer weiteren Fläche erfolgt eine Aufnahme der Schälschäden.
Welche konkrete Fläche im jeweiligen Rasterquadranten auf-
genommen wird, ist standardisiert. Die Schälinventur wird nur 
in den festgesetzten Einstandsgebieten für Rot- und Muffelwild 
durchgeführt, jedoch kann auch optional in Damwild-Einstands-
gebieten und bei Vorkommen von Rot- und Muffelwild außerhalb 
derer Einstandsgebiete eine Schälinventur durchgeführt werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Thüringer Forstamt 
Schleiz oder den zuständigen Aufnahmetrupp unter oben ge-
nannten Telefonnummern.
gez. Herbert Seyfarth
Forstamtsleiter Thüringer Forstamt Schleiz

Veranstaltungen

An folgenden Terminen finden im Forstrevier Tanna des Thü-
ringer Forstamtes Schleiz die Waldbesitzerversammlungen 
für das Jahr 2019 statt. Alle Waldbesitzerinnen und Waldbe-
sitzer sind hierzu herzlich eingeladen.
Datum Gemarkung Veranstaltungsort Uhrzeit
12.03.19 Rothenacker 

Spielmes
Stelzen

Stelzen „Zum Löwen“ 19.00 Uhr
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Bekanntmachung  
des Thüringer Forstamtes Schleiz über:

Öffentliche Auslegung des Fachbeitrages Wald zu dem Manage-
mentplan für das FFH-Gebiet „Wettera“ (EU - Nr. DE 5436-303; 
TH - Nr. 182) sowie Terminmitteilung der Plankonferenz
Der oben genannte Fachbeitrag Wald wird vom 01. April 2019 bis 
zum 30. April 2019 im Thüringer Forstamt Schleiz (Heinrichsruh 
10, 07907 Schleiz), im Rahmen einer Öffentlichen Auslegung 
vorgehalten. Die Unterlagen können dort während der ortsübli-
chen Öffnungszeiten sowie jeweils dienstags bis 18.00 Uhr ein-
gesehen werden.
Stellungnahmen/ Hinweise/ Anmerkungen zu dem Fachbeitrag 
können bis zum 03. Mai 2019 beim Thüringer Forstamte Schleiz 
abgegeben, bzw. bis Posteingang 03.05.2019 eingesendet wer-
den.
Das Thüringer Forstamt Schleiz bietet bei Bedarf insbesondere 
den Eigentümern und Bewirtschaftern der betroffenen Grund-
stücke am Dienstag, den 14. Mai 2019 von 14.00 – 16.00 Uhr 
die Teilnahme an der diesbezüglichen Plankonferenz im Bera-
tungszimmer des Forstamtes Schleiz an. Hier besteht die Mög-
lichkeit, sich über die Inhalte der ausliegenden Unterlagen näher 
zu informieren und Anmerkungen sowie Hinweise unmittelbar 
vorzutragen. Dazu wird ein Vertreter der an der Erstellung der 
Fachbeiträge beteiligten Behörde anwesend sein und Auskunft 
geben können.
Für die Teilnahme an der Informationsveranstaltung (Plankonfe-
renz) am 14. Mai 2019 ist eine verbindliche Anmeldung bis 03. 
Mai 2019 beim Thüringer Forstamt Schleiz persönlich im Sekre-
tariat, telefonisch unter:

03663 48999 – 0
oder per Email unter:

forstamt.schleiz@forst.thueringen.de erforderlich.

Mitteilungen

Erreichbarkeit der Fernwärmeversorgung 
Tanna GmbH
Zur Kontaktaufnahme mit der Fernwärmeversorgung Tanna 
GmbH stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

Betriebsleiter Andreas Lanitz
Mobil 0175/598 04 77
E-Mail fernwaermetanna@t-online.de
Geschäftsführer Dr. Aribert Ondrusch
Mobil 0172/418 62 76

Öffnungszeiten mobiles Seniorenbüro:

Ansprechpartner Frau Hofmann
Rathaus Gefell
Markt 11, 07926 Gefell
Dienstag 8:30 – 14:00 und 15:30 – 18:00 Uhr
Mittwoch 8:30 – 12:30 und 13:00 – 16:00 Uhr
Montag, Donnerstag, Freitag nach Vereinba-
rung
Hausbesuche auch möglich
Tel. 036649/880 38
Mobil 0151/14608677
Mail seniorenbüro@stadt-gefell.de

Montag bis Donnerstag 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr
und 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Freitag 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie
Regionalstelle Suhl
Rimbachstraße 30
98527 Suhl

Montag bis Donnerstag 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr
und 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Freitag 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie
Regionalstelle Sondershausen
Am Petersenschacht 3
99706 Sondershausen

Montag bis Donnerstag 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr
und 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Freitag 9:00 Uhr bis 11:30 Uhr

Zu den veröffentlichten Anhörungsdokumenten kann bis zum 
24.06.2019 schriftlich (per Post oder E-Mail) unter dem Stichwort 
„Anhörung WRRL“ oder zur Niederschrift
beim Thüringer Landesverwaltungsamt

Referat 450 (Abwasser)
Jorge-Semprún-Platz 4
99423 Weimar
poststelle@ltvwa.thueringen.de

bei der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie
Göschwitzer Straße 41
07745 Jena
poststelle@tlug.thueringen.de

bei der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie
Regionalstelle Suhl
Rimbachstraße 30
98527 Suhl
poststelle@tlug.thueringen.de

oder bei der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie
Regionalstelle Sondershausen
Am Petersenschacht 3
99706 Sondershausen
poststelle@tlug.thueringen.de

Stellung genommen werden.
Schriftliche Stellungnahmen müssen mindestens den Stellung-
nehmenden durch Angabe von Vor- und Nachnamen bzw. die 
genaue Bezeichnung des Verbandes, der Institution oder der ju-
ristischen Person sowie der Anschrift eindeutig erkennen lassen.
Nach Ablauf der genannten Frist eingehende oder hinsichtlich 
der Mindestangaben unvollständige Stellungnahmen bleiben un-
berücksichtigt.
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Homepage des Thü-
ringer Landesverwaltungsamtes auf der Seite „Aktuelles“ unter 
„Bekanntmachungen“ veröffentlicht.

Weimar, den 15.11.2018
Thüringer Landesverwaltungsamt
Der Präsident
Frank Roßner
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ordnerische Beurteilung und die SUP der Trassenkorridore erfor-
derlich sind. Diese Unterlagen können Sie vom 30.01.2019 bis 
zum 28.02.2019 in den Auslegungsstellen einsehen.
Die Unterlagen sowie weitere Informationen zum Vorhaben fin-
den Sie ab dem 30.01.2019 auch im Internet unter www.netz-
ausbau.de/beteiligung5-b.

Trassenkorridor und Alternative
Der von der 50 Hertz Transmission GmbH und der TenneTTSO 
GmbH vorgeschlagene Korridor beginnt im Freistaat Thüringen 
nord-östlich der Stadt Eisenberg. Von dort verläuft er zunächst 
in südlicher Richtung östlich an Eisenberg vorbei und schwenkt 
westlich von Bad Köstritz kleinräumig nach Südwesten, um Gera 
großräumig im Westen zu umgehen.

Dabei hält er sich östlich von der Ortslage Kraftsdorf und Saara. 
Anschließend passiert der vorgeschlagene Korridor in südöstli-
cher Richtung die Gemeinde Zedlitz, um bei Weida die Bünde-
lung mit einer Freileitung bis Höhe Langenwetzendorf aufzuneh-
men.
Von dort verläuft der vorgeschlagene Korridor in südwestlicher 
Richtung östlich an den Ortslagen Pöllwitz und Pausa vorbei, um 
in Rosenbach /Vogtland die thüringisch-sächsische Landesgren-
ze zu passieren. Er verläuft weiter in südwestliche Richtung an 
Reuth vorbei, um kurz vor dem Ende des Abschnitts erneut die 
sächsisch-thüringische Landesgrenze zu queren. Der Abschnitt 
endet in der Nähe des Länderecks Thüringen, Bayern und Sach-
sen bei Gefell.
Darüber hinaus sind Alternativen betrachtet worden.
Direkt am nördlichen Abschnittspunkt verläuft eine Alternative im 
Tal der Weißen Elster und umfährt Crossen im Osten. Westlich 
von Bad Köstritz trifft diese Alternative wieder auf den vorge-
schlagenen Trassenkorridor.
Eine weitere Alternative beginnt westlich von Bad Köstritz und 
passiert Gera im Bereich des Geraer Stadtwaldes bis sie bei Ze-
dlitz wieder auf den vorgeschlagenen Trassenkorridor trifft Eine 
weitere Alternative bündelt ab Hartmannsdorf mit der Bundesau-
tobahn A4 Richtung Westen, um anschließend ab dem Herms-
dorfer Kreuz Richtung Süden teilweise mit der Bundesautobahn 
A9 zu bündeln und bei Auma auf eine weitere Alternative zu sto-
ßen. Ein weiterer alternativer Verlauf in diesem Bereich beginnt 
an der Bundesautobahn A4 bei Kraftsdorf und führt westlich an 
Sankt Gangloff vorbei bis Tautendorf.

Bekanntmachung zu nicht erfolgter  
Fäkalentsorgung 2018

Sehr geehrte Kunden,
aus Kapazitätsgründen konnten wir die 
turnusmäßige Entsorgung der Grund-
stückskläranlagen in 2018 in folgenden Orten nicht vornehmen:
Mielesdorf 26.11.-30.11.
Tanna, Frankendorf 03.12.-14.12.
Die nächste turnusmäßige Abfahrt findet Ende 2019 statt. Sofern 
Sie einen früheren Abfuhrtermin benötigen, kontaktieren Sie uns 
bitte unter der Tel.-Nr.: 03663 48760.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Zweckverband

Kunst & Kultur im Heimatjahrbuch  
Saale-Orla-Kreis 2020

Beiträge zum Thema können bis Ende Mai eingesandt 
werden

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem Jahr 1993 gibt es das Heimatjahrbuch des Saale-Orla-
Kreises — als Sammlung regionaler Geschichten, Beschreibun-
gen von Ereignissen, Würdigungen von Persönlichkeiten, Ver-
einen und Firmen sowie zahlreicher Aktivitäten unserer Bürger 
zum Wohle der Region. Herausgeber ist das Landratsamt des 
Saale-Orla-Kreises, unterstützt von einer ehrenamtlichen Re-
daktionskommission.
Jede neue Ausgabe steht unter einem Themenschwerpunkt. Für 
die nächste, die 28. Ausgabe, die im November 2019 erscheint, 
lautet das Thema „Kunst & Kultur im Saale-Orla-Kreis“.
Deshalb möchten wir Sie um Ihre Mithilfe und Ihre Anregungen, 
ja ganz konkret um Beiträge und Fotos zu diesem Thema bitten. 
Berichten Sie über Ihr Wirken, über besondere Begebenheiten, 
Mitstreiter und Erfolge, aber auch Misserfolge! Helfen Sie, Be-
richtenswertes aus unserer Region nicht in Vergessenheit gera-
ten zu lassen, das Wirken aktiver Bürger auf diesem Wege zu 
würdigen und nicht zuletzt auch Interesse für die Sache des Au-
tors zu wecken!
Bitte senden Sie bis zum 31. Mai 2019 Ihre Beiträge per Mail 
an das

Landratsamt des Saale-Orla-Kreises,
Fachdienst Wirtschaft, Kultur, Tourismus
wirtschaftsfoerderung@lrasok.thueringen.de

Ein Beitrag sollte nicht mehr als fünf geschriebene Seiten umfas-
sen und 1 bis 3 Fotos (JPG, 300dpi) beinhalten. Die Redaktion 
behält sich vor, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, um eventuelle 
Fragen zu klären.
Ihre Ansprechpartnerin im Landratsamt ist Frau Kathleen Gräf, 
Telefon (03663) 488 755.
Viele Dank im Voraus für Ihre Mitwirkung und Ihr Interesse!
M. Siegmund
Fachdienstleiter

Bundesnetzagentur

Höchstspannungsleitung Wolmirstedt – Isar, Ab-
schnitt B (Raum Naumburg/ Eisenberg -Raum Hof)

Bundesfachplanung: Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß  
§ 9 Abs. 3 Netzausbaubeschleunigungsgesetz
Übertragungsnetz (NABEG) und § 42 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung
Die Vorhabenträger 50 Hertz Transmission GmbH und TenneTT-
SO GmbH haben bei der Bundesnetzagentur einen Antrag auf 
Bundesfachplanung für das Vorhaben 5 des Bundesbedarfsplan-
gesetzes
(Wolmirstedt — Isar), Abschnitt B (Raum Naumburg / Eisenberg 
— Raum Hof) gestellt.
Für das Vorhaben ist eine Strategische Umweltprüfung (SUP) 
durchzuführen. Es gilt dabei das UVPG in der Fassung vom 
24.02.2010 (BGBL I 5.94) mit den auf Grundlage des Artikels 2 
des Gesetzes vom 08.09.2017 (BGBLIS.3370)vorgenommenen 
Änderungen.
Gemäß § 8 S.1 NABEG haben die 50Hertz Transmission GmbH 
und die TenneTTS0 GmbH Unterlagen erstellt, die für die raum-
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Die Bundesfachplanung schließt mit einer Entscheidung der 
Bundesnetzagentur ab.
Diese enthält gemäß § 12 NABEG den Verlauf eines raumver-
träglichen Trassenkorridors, eine Bewertung seiner Umweltaus-
wirkungen und das Ergebnis der Prüfung alternativer Trassen-
korridore. Der festgelegte Trassenkorridor ist verbindlich für das 
anschließende Planfeststellungsverfahren, in dem die Entschei-
dung über den konkreten
Leitungsverlauf getroffen wird.
Umweltauswirkungen
Angaben über die Umweltauswirkungen des Vorhabens finden 
Sie insbesondere im Umweltbericht der 50 Hertz Transmission 
GmbH und der TenneTTS0 GmbH im Rahmen der Strategischen 
Umweltprüfung nebst Anlagen und Anhängen (Ordner 10 bis 
27), in der Natura-2000-Verträglichkeitsuntersuchung (Ordner 28 
bis 30), in der artenschutzrechtlichen Ersteinschätzung (Ordner 
31 bis 32) und in der immissionsschutz-rechtlichen Ersteinschät-
zung (Ordner 33).
Der Umweltbericht zur Strategischen Umweltprüfung enthält die 
Beschreibung der voraussichtlichen erheblichen Auswirkungen 
sowie die Bewertung der Umweltauswirkungen im Hinblick auf 
eine wirksame Umweltvorsorge für die Schutzgüter Menschen 
(insbesondere die menschliche Gesundheit), Tiere, Pflanzen 
und die biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima, Luft, 
Landschaft, kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie die 
Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern ein-
schließlich einer allgemein-verständlichen Zusammenfassung.
Umweltauswirkungen auf besonders und streng geschützte Tier- 
und Pflanzenarten werden insbesondere in der artenschutz-
rechtlichen Ersteinschätzung untersucht.
Die Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen der 
Schutzgebiete des europäischen ökologischen Netzes „Natura 
2000“ ist in der Natura-2000-Verträglichkeitsuntersuchung dar-
gelegt.
Etwaige schädliche Umwelteinwirkungen durch elektrische und 
magnetische Felder sowie Geräusche werden in der immissions-
schutzrechtlichen Ersteinschätzung thematisiert.
In der Raumverträglichkeitsstudie (Ordner 2 bis 9) wird zudem 
die Übereinstimmung des Trassenkorridors mit den umwelt-be-
zogenen Erfordernissen der Raumordnung sowie raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen beurteilt.
Der Präsident

Einladung Jahreshauptversammlung  
Jagdgenossenschaft Blintendorf
Am Freitag, dem 15.03.2019, um 18.30 Uhr findet im Gemein-
deraum die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft 
Blintendorf statt.
Tagesordnung:
- Begrüßung
- Bericht Jagdvorstand
- Kassenbericht
- Entlastung Vorstand und Kassierer
- Neuverpachtung des Gemeinschaftsjagdbezirkes Blintendorf
- Auszahlung der Jagdpacht
Alle Grundstückseigentümer von bejagdbaren Flächen der Ge-
markung Blintendorf sind hierzu herzlich eingeladen.
Der Jagdvorstand
Die zweite Auszahlung der Jagdpacht findet am Sonntag, dem 
24.03.2019 von 10.00 bis 10.15 im Gemeinderaum Blintendorf 
statt.

Aufforderung  
zur Einreichung von Hinweisen

Ortsdurchfahrt Zollgrün L3002 - Belastungen  
durch LKW-Verkehr und Geschwindigkeiten

Aufgrund der gestiegenen Belastung durch den LKW-Verkehr im 
Bereich der L3002 prüft das Thüringer Landesamt für Bau und 
Verkehr verschiedene Möglichkeiten zur Verbesserung der Ver-
kehrssituation.
Wichtig ist es hierbei auf die Gegebenheiten vor Ort Rücksicht 
zu nehmen und vor allem den Anliegern Möglichkeiten zu geben, 
sich im Verfahren zu beteiligen.

Mehrere kleinräumige Alternativen bündeln zwischen Weida und 
Tegau Richtung Südwesten verlaufend mit den Freileitungen 
zwischen Weida und Remptendorf sowie zwischen Weida und 
Auma. Daran anschließend verläuft ein alternativer Trassenkor-
ridor Richtung Südwesten bis Schleiz und im weiteren Verlauf 
Richtung Südosten bis Unterkoskau. Dort trifft er auf eine weite-
re Alternative, die sich bei Rosenbach/Vogtland, Ortslage Dro-
chaus, vom vorgeschlagenen Trassenkorridor in südwestliche 
Richtung löst. Der Zusammenschluss der Alternativen ab Unter-
koskau verläuft weiter in südlicher Richtung. Die Alternative en-
det in der Nähe des Länderecks Thüringen, Bayern und Sachsen 
bei Gefeit. In dieser Alternative wird mehrfach die thüringisch-
sächsische Grenze passiert.
Eine weitere kleinräumige Alternative verläuft westlich des vorge-
schlagenen Trassenkorridors bei Langenwetzendorf-Wildetaube.
Ein weiterer Alternativverlauf verlässt den vorgeschlagenen Tras-
senkorridor bei Langenwetzendorf-Naitschau und verläuft östlich 
des vorgeschlagenen Trassenkorridors nach Süden. Er passiert 
Elsterberg im Westen und führt anschließend in südwestlicher 
Richtung bei Rosenbach / Vogtland, Ortslage Mehltheuer, auf 
den vorgeschlagenen Trassenkorridor zurück. In dieser Alterna-
tive wird mehrfach die thüringisch-sächsische Grenze passiert
Auslegungsstellen
Bonn
Bundesnetzagentur, Tulpenfeld 4, 53113
Bonn, Bibliothek
(Mo-Mi 8-16, Do 8-17:30, Fr 8-13)
Erfurt
Bundesnetzagentur, Zeppelinstraße 16,
99096 Erfurt
(Mo-Mi 8-16, Do 8-17:30, Fr 8-13)
Chemnitz
Bundesnetzagentur, Zschopauer Straße 295,
09127 Chemnitz
(Mo-Mi 8-16, Do 8-17:30, Fr 8-13)
Gera
Stadt Gera, Kornmarkt 12, 07545 Gera
(Mo 9-16, Di/Do 9-17, Fr 9-13)
Schleiz
Stadt Schleiz, Bahnhofstraße 1, 07907 Schleiz
(Mo 7-12, Di 7-12 & 13-18, Do 7-12 &
13-15:30, Fr 7-12)
Einwendungen
Jede Person und anerkannte Umweltvereinigung, die in ihren 
satzungsgemäßen Aufgaben berührt ist, kann sich zu den be-
absichtigten Trassenkorridoren vom Beginn der Auslegung am 
30.01.2019 bis zum 01.04.2019 äußern. Einwendungen, die 
nach der angegebenen Frist eingehen, werden nur berücksich-
tigt, wenn die vorgebrachten Belange für die Rechtmäßigkeit der 
Bundesfachplanung von Bedeutung sind.
Die Einwendungen sind über einen der folgenden Wege an 
die Bundesnetzagentur zu richten:
• elektronisch vorzugsweise per Onlineformular (Link unter 

www.netzausbau.de/beteiligung5-b)
• schriftlich an die Bundesnetragentur, Referat 803, Postfach 

8001, 53105 Bonn (Betreff: Vorhaben 5, Abschnitt B)
• zur Niederschrift bei einer auslegenden Stelle
Weitere Details hierzu, finden Sie unter www.netzausbau.de/
kontakt.
Einwendungen müssen Ihren Namen und Ihre vollständige An-
schrift leserlich enthalten. Schriftliche Einwendungen müssen 
darüber hinaus eigenhändig unterschrieben sein. Sie erhalten 
keine Eingangsbestätigung.
Die Einwendungen werden in Kopie an die 50 Hertz Transmissi-
on GmbH und die TenneTTSO GmbH weitergegeben. Sie kön-
nen in Kopie auch an Träger öffentlicher Belange weitergegeben 
werden, sofern deren Aufgabenbereich berührt ist. Diese sind 
zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ver-
pflichtet und dürfen Ihre Einwendung ausschließlich im Rahmen 
des Verfahrens verwenden. Falls Ihr Name und Ihre Anschrift 
dennoch unkenntlich gemacht werden sollen, weisen Sie in Ihrer 
Einwendung bitte darauf hin.
Erörterung und Entscheidung
Soweit ein Erörterungstermin gemäß § 10 NABEG stattfindet, 
werden Einwendende über diesen schriftlich oder durch Be-
kanntmachung benachrichtigt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten 
im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden.
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von – bis
Stelzen, Spielmes 27.02. – 08.03.2019
Frössen, Sparnberg, Göritz, Ullersreuth 11.03. – 20.03.2019
Weitere Orte werden im März veröffentlicht.
Witterungsbedingte Verschiebungen sind möglich. Notwendige 
Terminabsprachen außerhalb des Tourenplanes sind mit dem 
Zweckverband unter o. g. Telefonnummer direkt zu treffen.

Mitteilung Fundbüro
Im Fundbüro der Stadt Tanna sind folgende Gegenstände abge-
geben worden:

1. 1 Schlüssel Oktober 2018
2. 1 Schlüsseltasche Oktober 2018
3. Kette mit Anhänger Oktober 2018
4. Brille Januar 2019
Wer diese Gegenstände vermisst, kann sich während der be-
kannten Öffnungszeiten im Bürgerbüro der Stadt Tanna melden.

Unter www.vhs-sok.de finden Sie die vollständige Veranstal-
tungsübersicht der Volkshochschule.
Spanisch A1, 2.Semester | 19F5-42201
Fortsetzungen des Kurses aus dem Herbstsemester, Querein-
steiger mit geringen Vorkenntnissen sind herzlich willkommen.
Ab Mittwoch, 6.3.2019 | 17:30 Uhr | Bad Lobenstein
Französisch A1 – Anfänger | 19F5-40801
Für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse.
Ab Donnerstag, 7.3.2019 | 17:30 Uhr | Bad Lobenstein
Tai Chi-Qi Gong | 19F5-30103
Tai Chi ist eine alte chinesische Bewegungskunst mit medita-
tivem Charakter. Es hat seinen Ursprung in den traditionellen 
Kampfkünsten, wird aber heute vor allem wegen seiner gesund-
heitlichen Wirkungen praktiziert. Qi Gong hat in China eine Tra-
dition von mehreren tausend Jahren und bedeutet „Übungen für 
die Lebensenergie“. Es reguliert und harmonisiert den gesamten 
Organismus und wirkt sich förderlich auf den geistigen Zustand 
aus.
Ab Donnerstag, 21.3.2019 | 18:30 Uhr | Bad Lobenstein, Neu-
stadt 4
Durch die Erdgeschichte des Saale-Orla-Kreis | 19F5-10101
Der Saale-Orla-Kreis bietet eine geologische Vielfalt von fast ei-
ner halben Milliarde Jahren. So sind die ordovizischen Schiefer 
bei Bad Lobenstein die ältesten Gesteine Thüringens und bilde-
ten einst das höchste Gebirge der Erde. Oder die Stromatolithen-
Riffe des Zechsteins im Orlatal sind weltweit einzigartig gut er-
halten und wurden bereits vor 70.000 Jahren von Neandertalern 
als Jagdplatz genutzt. Sie lernen in einem Vortrag die Grund-
lagen der Geologie kennen und wie man die Gesteine liest. In 
der anschließenden Exkursion quer durch den Saale-Orla-Kreis 
erleben Sie dann hautnah, was die Gesteine über ihre Geschich-
te zu berichten haben und wie sie die Landschaft heute formen.
Freitag, 29.3.2019 | 18:00 Uhr | Bad Lobenstein
Anmeldungen sind möglich.
Online: www.vhs-sok.de/kurse
Per E-Mail: anmeldung@vhs-sok.de

Per Telefon:
03647 448-144 für Pößneck 03663 413026 für Schleiz
Persönlich:
Geschäftsstelle Pößneck Geschäftsstelle Schleiz
Wohlfarthstr. 3-5 Löhmaer Weg 2
07381 Pößneck 07907 Schleiz

Neues vom mobilen Seniorenbüro
Liebe Senioren und Junggebliebene,
vielleicht haben Sie am 28.1. die Dreharbeiten in Gefell und 
Unterkoskau beobachtet. Das Filmteam der Deutschen Fern-
sehlotterie (Förderer des Seniorenbüros) hat mir einen Tag bei 
meiner Tätigkeit über die Schulter geschaut. Gezeigt wird diese 
Aufzeichnung voraussichtlich am Sonntag den 24.2. im ARD vor 

Aus diesem Grund benötigt das TLBV ihre Mitarbeit:
Sammeln Sie Hinweise und Ideen zur Verbessung der Verkehrs-
ituation, sowie Anmerkungen zu möglicherweise daraus entste-
henden Problemen
- für kurzfristige Maßnahmen (Beschilderung, Blitzer …)
- für mittelfristige Maßnahmen (bauliche Veränderungen, …)
- langfristige Maßnahmen (Umgehungsstrecken …)
und übersenden diese bis zum 31.03.2019 an die

Stadt Tanna, Markt 1, 07922 Tanna,
Email: rathaus@stadt-tanna.de
oder leiten diese an den Ortsteilrat in Zollgrün weiter.

Sämtliche eingebrachten Hinweise werden bei der weiteren Pla-
nung durch das TLBV berücksichtigt und weitergehend geprüft.
Michael Groth
Stadtverwaltung Tanna

Aufruf zur Antragstellung 2019 der Partner-
schaft für Demokratie im Saale-Orla-Kreis
Durch das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ und das Thü-
ringer Landesprogramm „Denk Bunt“ wird der Saale-Orla-Kreis 
beim Aufbau eines regionalen Bündnisses gegen Rechtsextre-
mismus, Gewalt und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 
und für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit unterstützt.
In dieser „Partnerschaft für Demokratie“ kommen die Verantwort-
lichen aus der kommunalen Politik und Verwaltung sowie Akti-
ve aus Vereinen und Verbänden zusammen. Alle Mitglieder des 
zentralen Gremiums, des Begleitausschusses, finden Sie auf der 
Homepage unter www.vielfalt-im-sok.de.
Es werden Projekte gefördert, die zum Mitgestalten, Mitdenken, 
Mitanpacken und Hinschauen anregen. Dabei steht, unabhängig 
von Alter, Geschlecht oder Herkunft, vor allem die Teilhabe an 
der Gestaltung der demokratischen Gesellschaft im Saale-Orla-
Kreis im Mittelpunkt.
So wurden in der Vergangenheit u.a. Freizeiten, Ausstellungen, 
Seminare, Feste und Vorträge finanziell unterstützt. Ein Schwer-
punkt liegt bei Projekten von Jugendlichen und für Jugendliche, 
denen ein vereinfachtes Antragsverfahren zur Verfügung steht. 
Eine Übersicht über Projekte der letzten Jahre finden Sie auf o.g. 
Homepage.
Handlungsgrundlage ist die Leitlinie „Bundesweite Förderung lo-
kaler Partnerschaften für Demokratie“ des Bundesprogrammes 
„Demokratie leben“, die ebenfalls auf der Homepage abgerufen 
werden kann.
Dort steht ebenso das Antragsformular zur Projektförderung be-
reit, welches Sie ausgefüllt an die Koordinierung- und Fachstelle 
richten.
Sie haben bereits eine Idee und benötigen Unterstützung bei der 
Konzeptionierung, Planung und Umsetzung? Dann melden Sie 
sich bei uns!
Koordinierungs- und Fachstelle
der Partnerschaft für Demokratie im SOK
Breite Straße 20
07381 Pößneck
03647 50 49 706
info@vielfalt-im-sok.de

                                                            
 

Fäkalschlammentsorgung 
2019 

Die Entsorgung von Fäkalschlamm aus Grundstückskläranlagen 
und abflusslosen Gruben im Verbandsgebiet des Zweckverban-
des Wasser/Abwasser „Obere Saale“ wird im Jahr 2019 wie folgt 
durchgeführt:
Entsorgungsunternehmen im Auftrag des Zweckverbandes 
„Obere Saale“ ist die Fa. Fehr GmbH.
Telefon: 03663/4876-0
Fax: 03663/4876-18
Die Entsorgung erfolgt straßenzugweise nach folgendem 
Tourenplan:

von – bis
Oettersdorf, Triemsdorf 08.01. – 18.01.2019
Kirschkau, Lössau, 21.01. – 06.02.2019
Langenbuch, Dröswein, Wüstendittersdorf 07.02. – 15.02.2019
Oberkoskau, Unterkoskau, 18.02. – 26.02.2019
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Seubtendorf
12.03. Herrn Manfred Thiele zum 80. Geburtstag

Standesamt

Geburten
Henning Lang Schilbach
Jana Linke Willersdorf
Paul Weiß Stelzen

Sterbefälle

Edgar Militzer Tanna
Hanna Brendel Künsdorf
Kurt Weigelt Zollgrün
Marcel Jahreis Spielmes

Veranstaltungen

Einladung zum Frühstückstreffen  
für Frauen am Abend!

Termin: 29.03.2019
Beginn 19.00 Uhr
Einlass: 18.30 Uhr
Veranstaltungsort: Wisentahalle Schleiz
Unser nächstes „Frühstückstreffen am Abend“ findet am 29.März 
in der Schleizer Wisentahalle statt.
„Jeder spinnt auf seine Weise, manche laut und manche leise“.
Inspiriert vom Zitat des Schriftstellers Joachim Ringelnatz will 
uns Frau Martina Scharf, eine Mitarbeiterin der BRUNNEN e.V., 
einen Abend lang durch ihr Referat über das tägliche Miteinan-
der unterhalten. Wie tolerant sind wir eigentlich, wie gehen wir 
auf unsere Mitmenschen zu, welches Verständnis bringen wir für 
die Probleme unserer Mitmenschen auf oder sind wir doch zu 
sehr in unserer eigenen Gedankenwelt gefangen.
Sie dürfen gespannt sein auf einen interessanten Abend.
Karten sind nur im Vorverkauf erhältlich.
Die Mitarbeiter des Vereins laden Sie zu dieser Veranstal-
tung herzlich ein.
Die Karten zum Preis von 10,50 € werden in der Zeit vom 04.03. 
bis 26.03.19 in folgenden Verkaufsstellen angeboten:
Fotogeschäft Teichstr. / Schleiz
Mo-Fr 9.00-18.00
Sa 9.00-12.00Uhr
Augenoptik Apelt / Schleiz
Mo-Fr 9.00-18.00
Sa 9.00-12.00Uhr
Augenoptik Apelt / Tanna
Mo geschl.
Mi, Sa 9.00-12.00 Uhr
Di, Do, Fr 9.00-13.00 und 15.00-18.00Uhr
Bücherstube / Gefell
Mo, Mi geschl.
Di, Do, Fr 9.00-13.00 und 15.00-18.00Uhr
Gärtnerei Sachs / Oettersdorf
Mo-Fr 8.00-18.00 Uhr
Sa 9.00-11.00 Uhr
So 9.30-11.30 Uhr

der Lindenstraße 18.49 Uhr und vor der Tagesschau 19.57 
Uhr. Es war ein sehr spannender Tag und ich möchte mich ganz 
herzlich bei allen Beteiligten für die Geduld und Unterstützung 
bedanken.
Außerdem kann ich mit großer Freude berichten, dass am 28.1. 
ein weiteres mobiles Seniorenbüro in Wurzbach eröffnet wur-
de. Ansprechpartnerin ist Frau Johanna Steinbock für die Re-
gion Wurzbach und Umgebung. Sie ist Montag und Dienstag im 
Rathaus anzutreffen. Termine und Hausbesuche können nach 
telefonischer Absprache unter der 036658 30410 vereinbart wer-
den.
60Plus Bus noch bis 31.3.19 (Testphase)
Der 60Plus Bus fährt dienstags ab 9.30 Uhr über Frössen, 
Göttengrün, Blintendorf, Langgrün, Künsdorf, Seubtendorf, 
Schilbach und Frankendorf nach Tanna.
Donnerstags fährt der 60Plus Bus ab 9.30 Uhr über Willersdorf, 
Rothenacker, Spielmes, Stelzen, Oberkoskau und Unterkos-
kau nach Tanna. Sie können dann in Ruhe Ihre Erledigungen in 
Tanna machen. Bitte melden Sie sich für die Fahrt im mobilen 
Seniorenbüro unter der 01511 4608677 an.
Wenn Sie Veranstaltungen besuchen möchten oder einen Aus-
flug planen, aber nicht wissen wie Sie hin- und zurückkommen, 
können Sie sich gern an das mobile Seniorenbüro wenden.
Gesucht werden Tierbesitzer für einen Besuch in der Tages-
pflege Gefell. Die Senioren freuen sich sehr über tierischen Be-
such. Sie sind herzlich mit Ihrem Vierbeiner eingeladen.
Veranstaltungstipps
Sich selbst etwas Gutes tun - Entspannungsmöglichkeiten 
für pflegende Angehörige und Interessierte
Am 18.2. um 16 Uhr in der Tagespflege im Lebenskulturhaus 
Gefell Hofer Str. 30-32. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 036649 
88360 oder per Mail: R.Kleinhenz@diakonie-wl.de
Zollgrüner Hutzennachmittag zur „Mandelblüte Mallorca“
Am 21.2. ab 14 Uhr wird nach Kaffee und Kuchen im Zollgrüner 
Bürgerhaus eine Bilderpräsentation über die „Mandelblüte Mal-
lorca“ gezeigt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.
Leistungsangebote der Pflegekasse
Am 25.2. um 16 Uhr in der Tagespflege im Lebenskulturhaus 
Gefell Hofer Str. 30-32. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere 
Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 036649 
88360 oder per Mail: R.Kleinhenz@diakonie-wl.de
Karten- und Brettspiele zum Kaffeenachmittag in Gefell
Am 6.3. ab 14 Uhr sind alle Ältergewordene in das Lebenskul-
turhaus, Hofer Str. 30-32 in Gefell, zum gemütlichen Beisammen-
sein eingeladen. Nach Kaffee und Kuchen warten Karten- und 
Brettspiele auf Sie.
Ihre Anne Hofmann

Gefördert durch:

      

Standesamtliche Nachrichten

Geburtstage

Wir gratulieren recht herzlich

Tanna
05.03. Herrn Roland Sengewald zum 80. Geburtstag
07.03. Frau Heidrun Keßler zum 75. Geburtstag
07.03. Frau Thea Sachs zum 70. Geburtstag
26.03. Herrn Horst Müller zum 80. Geburtstag
Frankendorf
03.03. Frau Margrid Kätzel zum 80. Geburtstag
Stelzen
03.03. Frau Irene Morgner zum 75. Geburtstag
Künsdorf
15.03. Frau Edith Schmieder zum 80. Geburtstag
18.03. Frau Renate Glück zum 75. Geburtstag



Amtsblatt der Stadt Tanna - 10 - Nr. 2/2019

Fasching in derTann‘

Vereine und Verbände

Wir trauern um unser Vereinsmitglied

Marcel Jahreis
Du warst so fröhlich und so gut.

Du starbst so früh, wie weh das tut.
Es ist so schwer, dies zu verstehen,

dass wir Dich nie mehr wiedersehen.

Wir trauern, dass wir dich verloren haben. Aber wir sind 
auch dankbar dafür, dass wir dich gehabt haben. Viel zu 
früh hast Du uns verlassen.
Doch Du bleibst in unseren Erinnerungen und damit auch 
immer in unseren Reihen.
Den Angehörigen richten wir auf diesem Wege unsere 
aufrichtige Anteilnahme aus und wünschen viel Kraft für 
die Zeit der Trauer.

Der Gefeller Faschingsclub

Jugendfeuerwehr Weihnachtsfeier Deluxe
Am vergangen Samstag fand unsere diesjährige Weihnachts-
feier in Leipzig statt. Als erster Höhepunkt stand der Besuch 
der Berufsfeuerwehrwache West an.Nach einer Vorstellung der 
verschiedenen Gebäudeteile anhand eines Übersichtsmodells 
wurden uns der historische Altbau und der neue moderne Bau-
teil gezeigt.Unser Rundgang begann im Keller. Da waren die 
Schlauchpflege und Atemschutzwerkstatt, in der die Wartungen 
und Kontrollen der Atemschutzgeräte für die gesamten Feuer-

Vorankündigung

Dorf- und Museumsfest in Rothenacker
17.05.2019 Jugendtanz

18.05.2019 Oldie- und Beatnacht
 60er - 70er - 80er Jahre

19.05.2019 Kinderfest
 volkstümlicher Nachmittag
 Tanzvorführung 
 der Oberland-Ballettschule „La Ballerina“!!!

Preisskat in Rothenacker
am 15.03.2019 Beginn: 19.00 Uhr !!!

Faschingstermine 
2019 

 
02.03 Kinderfasching 
03.03 Rentnerfasching 
09.03 1.Gala 
16.03 2.Gala 

 
 
 

Kartenvorverkauf für 
die 1.Gala und 2. Gala 

findet am 06.01.19 von 
14.00 -15.30 Uhr in der Alabamahalle statt 

Kartenpreis 9 € 

FaschingstermineFaschingstermine
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Kirchliche Nachrichten

Kirchspiel Gefell
Pfarrer Toralf Hopf
Kirchberg 7, 07926 Gefell
Kirche.Gefell@t-online.de
Tel./Fax: 036649-82259/-794685

Herzliche Einladung zu den Veranstaltungen  
im Kirchspiel Gefell

Sonntag, 17. Februar
09.00 Uhr Seubtendorf Gottesdienst
10.30 Uhr Gefell Gottesdienst
Sonntag, 24. Februar
10.30 Uhr Künsdorf Gottesdienst
13.30 Uhr Langgrün Gottesdienst
Freitag, 01. März
18.30 Uhr Gefell Weltgebetstag im Gemeindehaus
Samstag, 02. März
14.00 Uhr Langgrün Weltgebetstag im Gemeindehaus
Sonntag, 03. März
10.30 Uhr Gefell Gottesdienst
Sonntag, 10. März
09.00 Uhr Langgrün Gottesdienst
10.30 Uhr Künsdorf Gottesdienst
Sonntag, 17. März
09.00 Uhr Blintendorf Gottesdienst
10.30 Uhr Gefell Gottesdienst
13.30 Uhr Seubtendorf Gottesdienst
Montag, 18. März
19.00 Uhr Seubtendorf Bibelwoche im Pfarrhaus
Dienstag, 19. März
19.00 Uhr Künsdorf Bibelwoche im Jägerhof
Mittwoch, 20. März
19.00 Uhr Langgrün Bibelwoche im Gemeindehaus

wachen getätigt werden, untergebracht. Ein riesiger Vorrat an 
Ersatzschläuchen war systematisch in Spezialregalen für die 
Verwendung und Umtausch vorgehalten.Im ersten Stock waren 
Schulungsräume, eine Notfallleitstelle, eine große Turnhalle und 
die Küche mit Kantine untergebracht. Jeder Kamerad hat eine ei-
gene Tasse mit seinem Namen. Diese wurden fein säuberlich an 
der Wand aufgehängt. Es wurde stets darauf hingewiesen, dass 
all diese Bereiche ab dem ersten Stock sogenannte „Weißberei-
che“ waren, die nicht in Einsatzoberbekleidungen betreten wer-
den durfte. Im 2. und 3. Stock waren die Schlafunterkünfte und 
Kleiderkammern untergebracht.Und dann ging es los. Der erste 
Alarm wurde mit einem Gong und einer Lautsprecherdurchsage 
angekündigt. 2 Minuten später fuhren 2 Fahrzeuge aus den Ga-
ragen zum Einsatzort.
Im Anschluss ging es in die Fahrzeughalle. Herr Richter fuhr die 
30 m Drehleiter auf den Innenhof und bot den Kindern eine Fahrt 
hoch über die Dächer Leipzigs an. Keine Frage, dass keiner am 
Boden bleiben wollte. Nach 5 Fahrten waren alle einmal in den 
Genuss gekommen. Unterdessen kamen Kameraden aus der 
Wache Süd-West zum Sport vorbei. Ganz klar mit eine 45 m 
Teleskop-Gelenkmast-Fahrzeug. Alles andere wäre nicht stan-
desgemäß.
Und schon drängelte die Uhr. Stand doch 16.00 Uhr unser zwei-
ter Programmpunkt für diesen Tag an.Nach einem kurzen Telefo-
nat konnten wir weitere 30 Minuten in der Wache verbringen und 
hatten noch längst nicht alle Fahrzeuge, welche das Interesse 
der Jugendlichen und Betreuer wecken, angeschaut. Pünktlich 
16.30 Uhr waren wir in dem nur 800 m entfernten Trampolinpark 
(Jump House) angekommen. Eine Mitarbeiterin wartete schon 
auf uns. Es gab für jeden spezielle Sprungsocken, welche Pflicht 
im Spielfeld ist. So teilten sie die 14 Kinder in die verschieden 
Bereichen auf und konnten 90 Minuten springen, spielen und 
herumtoben. Im Anschluss gingen wir an eine eigens für uns 
vorbereitete Tafel, an der jedes Kind unbegrenzt Getränke und 
nach dem Springen ofenfrische Pizza verputzen durfte. Zuletzt 
übergaben die Kinder in Vertretung der Eltern den 4 mitgereisten 
Betreuern Weihnachtgeschenke. Hierfür nochmals herzlichen 
Dank. Aber auch für die Kinder gab es wieder etwas, was die 
Gruppe nach außen repräsentiert. Eine neue Beani-Mütze in den 
Farben unserer Jugendfeuerwehr mit Logo haben die Augen der 
Kinder funkeln lassen.
Gegen 18.30 Uhr traten wir die Heimfahrt an.
Zu guter Letzt möchte ich mich im Namen aller Kinder und 
Betreuer bei der Firma ATT – Tappert bedanken, welche un-
sere Weihnachtsfeier finanzierte.

Für die Weihnachtsgeschenke danke ich der Stadt Tanna 
und der Firma GEALAN Fenstersysteme GmbH Tanna.
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Buchladen Gefell
Markt 1

Geschichten aus dem Buch der Bücher:
Nächste Lesung Mittwoch, 6. März 19.30 Uhr

Kirchgemeinden Reuth und Mißlareuth
Büro & Pfarrerin Stepper
Wallstr. 6
08538 Reuth, Tel.: 037435-5343; www.Kirche-Reuth.de

Sonntag, 10. März in Mißlareuth
10.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag, 24. März in Mißlareuth
10.00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden

Kirchspiel Unterkoskau
Pfarrer Gero Erber
Unterkoskau 6, 07922 Tanna
Telefon: 036646/22493; Fax: 036646/28175

Gottesdienste

Mielesdorf
15.02.2019, 14:00 Uhr Seniorentreff im Pfarrhaus
Mielesdorf
17.02.2019, 10:30 Uhr
Unterkoskau
17.02.2019, 10:30 Uhr
Stelzen
24.02.2019, 14:00 Uhr
Zollgrün
24.02.2019, 14:00 Uhr

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Tanna
Koskauer Str.55

Wir laden ganz herzlich zu folgende1n Veranstaltun-
gen ein:

Mittwoch, 13. Februar 2019
19.30 Uhr Hauskreis

bei Fam. Berlich, Frankendorfer Str.47
Samstag, 16. Februar 2019
19.00 Uhr Jugendkreis
Sonntag, 17. Februar 2019
10.00 Uhr Gottesdienst

Schleiz, AWZ Löhmaer Weg 2
Samstag, 23. Februar 2019
19.00 Uhr Jugendkreis
Sonntag, 24. Februar 2019
10.00 Uhr Gottesdienst
Mittwoch, 27. Februar 2019
19.30 Uhr Hauskreis

bei Fam. Berlich, Frankendorfer Str.47
Samstag, 2. März 2019
8.45 Uhr Royal Rangers – Christliche Pfadfinder

Treffpunkt Gemeindehaus, Koskauer Str.55
1.- 3. März 2019
Jugendbibelkonferenz in Kirchberg
Sonntag, 3. März 2019
10.00 Uhr Gottesdienst
Mittwoch, 13. März 2019
19.30 Uhr Hauskreis

bei Fam. Berlich, Frankendorfer Str.47
Samstag, 16. März 2019
19.00 Uhr Jugendkreis
Sonntag, 17. März 2019
10.00 Uhr Gottesdienst
Samstag, 23. März 2019
19.00 Uhr Jugendkreis
Sonntag, 24. März 2019
9.30 Uhr Gottesdienst

mit Karl-Heinz Vanheiden
Eventuelle Änderungen entnehmen Sie bitte den Schaukästen!

weitere Infos unter www.efg-tanna.de
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Weitere Termine

Bibelgesprächskreis am Morgen jeweils im Gemeindezent-
rum
Mo. 25.02.19, 8.00 Uhr
Mo. 11.03.19, 8.00 Uhr
Mo. 25.03.19, 8.00 Uhr
Bibelgesprächskreis am Abend jeweils im Gemeindezent-
rum
Mo. 04.03.19, 19.30 Uhr
Mo. 18.03.19, 19.30 Uhr
Mo. 01.04.19, 19.30 Uhr
Vorkonfirmanden im Gemeindezentrum
Sa. 23.02.19, 9.00 Uhr
Sa. 23.03.19, 9.00 Uhr
Konfirmanden im Gemeindezentrum
Sa. 09.03.19, 9.00 Uhr
Sa. 30.03.19, 9.00 Uhr
Junge Gemeinde im Gemeindezentrum
22.02.19,19 Uhr
08.03.19,19 Uhr
22.03.19,19 Uhr
Gemeindenachmittag im Gemeindezentrum
Mit. 13.03.19, 14.30 Uhr
Gemeindegebet - im Pfarrhaus
Mit. 27.03.19, 19.30 Uhr
Bibelwoche im Gemeindezentrum
Mo. 18.02.19 - Fr. 22.02. 2019
jeweils 19. 30 Uhr
(Brief des Paulus an die Philipper)
Weltgebetstag der Frauen - im Gemeindezentrum
Fr. 01.03.19, 19.30Uhr
Anschließend Verkostung landestypischer Gerichte
(Land: SLOWENIEN)
Kassetag fürs Kirchgeld - im Pfarrhaus
Mo. 04.03.19 und 01.04.19, 16 Uhr bis 18 Uhr
Es besteht auch die Möglichkeit das Kirchgeld auf folgendes 
Konto zu überweisen, mit Angabe des Verwendungszweckes.
Bankverbindung:
KSK Saale-Orla- IBAN: DE74 8305 0505 0000 0209 58

Filmabend im Gemeindezentrum

Fr. 15.03.19, 19 Uhr
Titel: Im Angesicht meiner Feinde 86 Minuten FSK: ab 12 Jah-
re
„Meine vier Jahre hinter Gittern sollten irgendwann vergessen 
werden, aber ich war Gott nie näher als in den Jahren im Ge-
fängnis.“
Nicoletta ist unschuldig. Aber das ist im kommunistischen Sys-
tem Rumäniens nicht von Interesse. Grausamste Folter und un-
menschliche Zustände prägen das Bild des Frauengefängnisses 
und Arbeitslagers. Und doch findet Nicoletta in ihren dunkelsten 
Stunden das Licht, das zur Freiheit führt: Jesus Christus. Indem 
sie diese Botschaft mit den anderen Frauen teilt, bringt sie neue 
Hoffnung in die ausweglos scheinende Situation der Häftlinge. 
Aber sie macht sich auch Feinde. Nicht zuletzt bei den Gefäng-
nisaufsehern.
„Im Angesicht meiner Feinde“ ist ein Film, der tief bewegt. Er-
schreckend realistisch lässt er die Zuschauer nachempfinden, 
was die politischen Gefangenen der 40er- und 50er-Jahren in 
Rumänien erleiden mussten. Gleichzeitig macht dieser Film Mut 
zur Nachfolge. Mut zu glauben, dass es für Gott keine unlösba-
ren Aufgaben gibt und er vollkommen verlässlich ist.
Nach einer wahren Begebenheit.

Männertreffen im Gemeindezentrum

Freitag 09.04.2019, 19 Uhr
Thema: „Männer auf der Suche nach einem starken Charak-
ter“
Die Frage nach dem „richtigen Mann“ ist alt. Die Antwort liegt in 
uns selbst.
Es ist die Antwort auf die Frage nach den Kräften, die uns in 
unserem Handeln voranbringen und es ist die Frage nach den 
Grenzen, die uns hindern, übers Ziel hinauszuschießen. Männer 
brauchen Anerkennung, sammeln Eigentum und streben nach 
Macht. Wo das nicht gelingt, kommen Ängste auf, die uns aus 
den Bahn werfen können. Wo es gut gelingt, stellt sich leicht 

Unterkoskau
03.03.2019, 09:00 Uhr
Stelzen
03.03.2019, 10:30 Uhr
Mielesdorf
10.03.2019, 09:00 Uhr
Zollgrün
10.03.2019, 10:30 Uhr
Mielesdorf
15.03.2019, 14:00 Uhr Seniorentreff im Pfarrhaus
Unterkoskau
17.03.2019, 09:00 Uhr
Stelzen
17.03.2019, 09:00 Uhr
Willersdorf
17.03.2019, 10:30 Uhr
Zollgrün
24.03.2019, 09:00 Uhr
Mielesdorf
24.03.2019, 10:30 Uhr
Unterkoskau
31.03.2019, 09:00 Uhr Bibelwochen-Abschluss
Willersdorf
31.03.2019, 10:30 Uhr Bibelwochen-Abschluss
Stelzen
31.03.2019, 14:00 Uhr Bibelwochen-Abschluss

Bibelwochentermine

Mielesdorf:
Im Pfarrhaus jeweils 19 Uhr am 25.3./26.3./27.3./28.3.
Zollgrün:
Im kleinen Raum innerhalb der Kirche jeweils 19 Uhr am 
12.3./19.3.
Unterkoskau:
Im Pfarrhaus jeweils 19 Uhr am 13.3./14.3./15.3.
Thema: „Freut euch - sorgt euch nicht“ - Auslegungen zum  
Philipperbrief

Kirchspiel Tanna - Schilbach

Gottesdienste

17.02.19, Septuagesimä (70 Tage vor Ostern)
Tanna 10.00 Uhr mit Kindergottesdienst

Anschließend Kirchenkaffee
24.02.19, Sexagesimä (60 Tage vor Ostern) Abschluss Bibel-
woche
Schilbach 8.30 Uhr mit Heiligem Abendmahl
Tanna 10.00 Uhr mit Heiligem Abendmahl und Kindergot-

tesdienst
03.03.19, Estomihi (Sei mir ein starker Fels! Psalm 31,3)
Tanna 10.00 Uhr mit Kindergottesdienst
10.03.19, Invokavit
(Er ruft mich an darum will ich ihn erhören. Psalm 91,15)
Schilbach, 8.30 Uhr
Tanna 10.00 Uhr mit Kindergottesdienst
17.03.19, Reminiszere
(Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit! Psalm 25,6)
Tanna 10.00 Uhr Familiengottesdienst

Anschließend Kirchenkaffee
24.03.19, Okuli
(Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Psalm 25,15)
Schilbach, 8.30 Uhr
Tanna 10.00 Uhr mit Kindergottesdienst
31.03.19, Lätare (Freuet euch mit Jerusalem! Jesaja 66,10)
Tanna 10.00 Uhr mit Heiligem Abendmahl und Kindergot-

tesdienst

In Tanna finden die Gottesdienste im Gemeindezentrum 
statt!
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Maßlosigkeit ein. Wann ist es genug? Wer hilft uns dieses innere 
Streben zu ordnen? Wo gehöre ich hin?
Bitte anmelden!
Evang. Luth. Pfarramt: Telefonnummer 22271
HomePage: http://www.kirchspiel-tanna.de

Spätentschlossene sind aber auch noch willkommen. 
Ein kleiner Unkostenbeitrag (10,- €) wird am Ausgang erbeten! 

 

Christliches Männertreffen in Tanna 
                                         

                                         Männer treffen sich 

                                        und sprechen 

                                        über Themen, 

                                        die sie interessieren 

************************* 
 

 
Bei unserem 28. Männertreffen in Tanna 

geht es um das Thema: 

„Männer auf der Suche nach einem starken Charakter“ 

Die Frage nach dem „richtigen Mann“ ist alt. Die Antwort liegt in uns selbst. 

Es ist die Antwort auf die Frage nach den Kräften, 

die uns in unserem Handeln voranbringen 

und es ist die Frage nach den Grenzen, die uns hindern, übers Ziel hinauszuschießen. 

Männer brauchen Anerkennung, sammeln Eigentum und streben nach Macht. 

Wo das nicht gelingt, kommen Ängste auf, die uns aus den Bahn werfen können. 

Wo es gut gelingt, stellt sich leicht Maßlosigkeit ein. Wann ist es genug? 

Wer hilft uns dieses innere Streben zu ordnen? Wo gehöre ich hin? 

. 
Gottfried Muntschick -  als Referent  

wird uns in dieses Thema einführen und mit uns ins Gespräch kommen. 
 

Jeder Mann, unabhängig von Alter oder Religionszugehörigkeit, 
der am Thema und an offenen Gesprächen interessiert ist, 

ist dazu herzlich eingeladen. 
 

Termin: Freitag, der 5. April 2019 um 19 Uhr 
im Evangelischen Gemeindezentrum Tanna 

 
Um das Essen besser planen zu können, bitten wir um Anmeldung. 

Ev. Luth. Pfarramt 036646/22271  
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LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla unterstützt  
gemeinwohlorientierte Vorhaben

Antragstellung zum 28.2.2019
In den Dörfern und Städten der Saale-Orla-Regi-
on gibt es viele Bürgerinnen und Bürger, die sich 
aktiv für ihren Ort und ihre Region einsetzen. Sie 
machen unsere Dörfer und Städte attraktiv und le-
benswert.
Die LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla möchte 
dieses Engagement mit dem Projektaufruf „Klein-
projekte Lebendige Dörfer und Städte“ unterstüt-
zen. Gefördert werden 2019 daher bis zu sieben 
Vorhaben von Initiativen, die sich mit ihren Akti-
vitäten für das Gemeinwohl in der Saale-Orla-
Region engagieren. Die Vorhaben können zur 
Stärkung der Orte in ihrer Heimatverbundenheit 
und Attraktivität, zum Miteinander der Generatio-
nen, zum kulturellen Leben, zur Integration oder 
zur Verbesserung von Natur und Landschaft bei-
tragen. Die Projekte sollen nach Möglichkeit an-
regen, ähnliche Initiativen in anderen Orten und 
Regionen zu starten.
Anträge können sowohl Vereine, Kirchgemeinden 
und Initiativen stellen. Sollte es sich um eine Ini-
tiative in Form eines losen Zusammenschlusses 
mehrerer Personen handeln, so muss eine Pri-
vatperson, eine Gemeinde oder ein Unternehmen 
stellvertretend den Antrag stellen.

Zuschuss
Für die besten Ideen wird ein einmaliger Sachko-
stenzuschuss in Höhe von bis zu 3.750 € gewährt. 
Die Projektkosten belaufen sich einschl. Eigen-
leistungen auf mindestens 1.000 € und maximal 
5.000 €.
Die Vorhaben werden mit bis zu 75 % der Gesamt-
ausgaben gefördert. Der Eigenanteil kann durch 
Eigenleistung in Form ehrenamtlicher Arbeits-
stunden erbracht werden. Die Höhe des Stunden-
lohnes bemisst sich am Mindestlohn.

Antragstellung
Die Antragstellung erfolgt in einem zweistufigen 
Verfahren. Interessierte bewerben sich bitte bis 
zum 28. Februar 2019 mit einem Teilnahmean-
trag einschließlich Projektbeschreibung, geplan-
ten Ausgaben und Eigenleistungen bei der LEA-
DER-Aktionsgruppe Saale-Orla e.V. Im Anschluss 
wählt der Vorstand der LEADER-Aktionsgruppe 
Saale Orla die besten Ideen aus. Die ausgewähl-
ten Vorhaben reichen einen formellen Antrag ein. 
Sie werden dabei durch das Regionalmanage-
ment Saale-Orla unterstützt.
Das Teilnahmeantragsformular finden Sie unter 
www.leader-sok.de/kleinprojekte oder Sie fordern 
es beim Regionalmanagement an.
Die Teilnahmeanträge sind einzureichen bei der
 LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla
 Bahnhofstraße 17
 07368 Remptendorf

Projektauswahl
Die Auswahl der besten Ideen erfolgt durch den 
Vorstand der LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla. 
Kriterien für die Auswahl sind:
- Trägt das Vorhaben zur Stärkung der Gemein-

schaft bei oder hat es ortsübergreifende Wir-
kung?

- Verbessert das Vorhaben die Möglichkeiten für 
bürgerschaftliches Engagement?

- Werden durch das Vorhaben nachhaltig neue 
Bürgerinnen und Bürger für die Initiative ge-
wonnen?

- Verbessert sich durch das Projekt die Qualität 
des Angebotes oder wird ein neues bzw. zu-
sätzliches Angebot geschaffen?

Kontakt:
Regionalmanagement Saale-Orla
Sören Kube Alexander Pilling
Telefon 0176-24902292 036422-22498
E-Mail: info@leader-sok.de
www.leader-sok.de
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Teilnahmeantrag Kleinprojekte 2019

Der Antrag ist mit einem Schreibprogramm oder gut leser-
lich mit Druckbuchstaben auszufüllen, auszudrucken und 
unterschrieben einzureichen!

An die
LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla

Bahnhofstraße 17
07368 Remptendorf

Teilnahmeantrag

für den Projektaufruf
„Kleinprojekte Lebendige Dörfer
und Städte“

Teilnahmebedingungen:
•	 Es können sich Vereine, Initiativen oder auch Kirchge-

meinden bewerben.
•	 Der Teilnahmeantrag ist unterschrieben bis zum 28. Fe-

bruar 2019 bei der LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla 
einzureichen.

•	 Mit dem Vorhaben darf erst nach der Bewilligung be-
gonnen werden. Die Umsetzung des Vorhabens erfolgt 
bis zum 31.10.2019.

•	 Über die Teilnahmeanträge entscheidet im März 2019 
der Vorstand der LEADER-Aktionsgruppe Saale-Orla. 
Die Gewinner werden im Anschluss bei der Beantra-
gung von LEADER-Fördermitteln unterstützt.

•	 Die Wettbewerbsteilnehmer erklären sich mit der Veröf-
fentlichung ihres Vorhabens und aller damit verbunde-
nen Daten und Abbildungen einverstanden.

Antragsteller
Name 
Ansprechpartner:
Verein / Institution:
Straße, Nr.:
PLZ, Ort:
E-Mail:
Telefon/Mobil:
Geplantes Vorhaben
Kurztitel:
Durchführungszeitraum
von:
bis:

Vorhabensbeschreibung und Ort der Umsetzung
(ggf. Anlagen auf Zusatzblatt beifügen)
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Kosten und Finanzierung
Voraussichtliche Gesamtausgaben
für das Vorhaben:- bitte Sachkosten-
aufstellung beifügen.- Höchst-
summe Gesamtkosten: max. 5.000 €

€

Der Förderanteil an den Gesamtkosten beträgt 75 %.
Der Eigenanteil beträgt 25 % und kann durch Eigenleistung 
erbracht werden.
geplante Fördermittel (75%): €
geplanter Eigenanteil (25 %): €
Der Eigenanteil soll durch Eigenleistung
erbracht werden:
(Bei „Ja“ bitte eine Liste der mitwirken-
den Personen beifügen)

O Ja O Nein

Der Antragsteller ist
vorsteuerabzugsberechtigt:

O Ja O Nein

Sonstiges:- Eine finanzielle Unterstützung dieses Vorhabens 
durch andere Fördermittel erfolgt nicht.- Bei Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug werden nur Nettokosten bezuschusst.

Anlagen
Dem Antrag sind die folgenden Anlagen beigefügt:
1) Liste der Personen
2) Kostenaufstellung
3)
4)

Erklärungen des Antragstellers
Der Antragsteller erklärt, dass- mit dem Vorhaben nicht vor 
der Bewilligung begonnen wird.- er rechtlich zur Durchfüh-
rung der Maßnahme berechtigt ist.- ihm bewusst ist, dass 
kein Anspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht 
und dass er diese Gegebenheiten anerkennt.- ihm bekannt 
ist, dass die Bewertung des Antrages durch den Vorstand 
nur möglich ist, wenn dieser vollständig ausgefüllt und um 
alle erforderlichen Anlagen ergänzt wird.

Sonstige Bemerkungen
......................., den
(Ort und Datum)
(rechtsverbindliche Unterschrift) ................................................

(Name des Antragstellers) .........................................................

Anlage 1

- Teilnahmeantrag Kleinprojekte Lebendige Dörfer und 
Städte
Kostenaufstellung
Kurztitel des Vorhabens:

Nr. Kostenaufstellung Kosten in 
€ (netto)

Kosten in € 
(brutto)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gesamtkosten

Anlage 2

- Teilnahmeantrag Kleinprojekte Lebendige Dörfer und Städte
Liste der mitwirkenden Personen und Organisationen
Kurztitel des Vorhabens:

Nr. Name, Vorname Unterschrift
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20


